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5.   Wertungskriterien 

1Bei Aufnahme umweltschutzbedingter Merkmale in die Leistungsbeschreibung ist bei der Wertung (§ 25 
Nr. 3 VOL/A, § 25 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A) darauf zu achten, ob und inwieweit diese Anforderungen von den 
einzelnen Angeboten erfüllt werden. 2Für die abschließende Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots sind 
bei Lieferleistungen neben den Anschaffungskosten die voraussichtlichen Betriebskosten über die 
Nutzungsdauer – vor allem die Kosten für den Energieverbrauch der zu beschaffenden Geräte – sowie die 
Abschreibungs- und Entsorgungskosten zu berücksichtigen (Lebenszykluskostenprinzip).


